
         
 
Verwaltungsfachangestellte/r ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem 
Berufsbildungsgesetzt (BBiG). 
 
Verwaltungsfachangestellte sind ausgebildete Fachkräfte des öffentlichen Dienstes 
und arbeiten in den Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder, der Kommunen, 
und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, seltener auch in 
Kirchenverwaltungen der evangelischen oder katholischen Kirche. 
 
Der Beruf ist den Berufsfeldern 

• Wirtschaft und Verwaltung 
• Schwerpunkt Recht und  
• öffentliche Verwaltung zugeordnet. 

 
Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung Kommunalverwaltung arbeiten bei 
Gemeinde- und Kreisverwaltungen, Bauämter, Ordnungsämter, Gesundheits- oder 
Kulturämtern. Darüber hinaus werden sie auch in kaufmännischen Bereichen der 
Wirtschaft tätig. 
 
Nach der Ausbildung kann ein Verwaltungsfachangestellter üblicherweise in ein 
Angestelltenverhältnis, teilweise aber auch in einem Beamtenverhältnis übernommen 
werden. Verwaltungsfachangestellte sind jedoch nicht zwingend auf eine Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst festgelegt.  
Da der Beruf der Verwaltungsfachangestellten eine Vielzahl von kaufmännischen 
Ausbildungsinhalten enthält, ist ebenso eine Verwendung in der freien Wirtschaft 
möglich. 
Darüber hinaus kann der Verwaltungsfachangestellte die typischen kaufmännischen 
Weiterbildungen wie z.B. zum Betriebswirt oder Fachkaufmann absolvieren. 
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